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Grundlage der Wettbewerbsordnung der NVA, einer jähr
lichen zentralen Orientierung des Ministeriums für Nationale 
Verteidigung, der Aufgabenstellung des Leiters des Wehrkreis
kommandos und des Kampfprogramms des Reservistenkollek
tivs öffentlich und abrechenbar geführt.

(4) Der Leiter des Wehrkreiskommandos legt fest, vor wel
chem Gremium die Reservistenkollektive ihr Kampfpro
gramm verteidigen.

(5) Die Reservistenkollektive können den Kampf um den 
Titel „Bestes Reservistenkollektiv“ führen.

§ 8

Aufgaben und Rechte der Leitungen 
der Reservistenkollektive und -gruppen

(1) Die Leitungen der Reservistenkollektive und -gruppen 
haben die Aufgabe:

a) die gedienten Reservisten für die Erfüllung der in den 
§>§ 2 und 3 gestellten Aufgaben zu mobilisieren und ins
besondere mit den Offizieren, Fähnrichen und Unteroffi
zieren d. R., als dem aktiven Kern der Reservistenkol
lektive, zu arbeiten;

b) die Reservistenanbeit zu planen und zu organisieren;
c) politische, wehrsportliche und sportliche Höhepunkte in 

der DDR, den Bezirken, Kreisen, Betrieben, Einrichtun
gen und Gemeinden für eine massenhafte Teilnahme an 
wehrpolitischen und wehrsportlichen Maßnahmen zu 
nutzen;

d) bei der Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung 
der persönlichen Kampfbereitschaft der gedienten Reser
visten und zur Unterstützung der Wehrdienstvorberei
tung der Jugend eng mit den Vorständen der Grundorga
nisationen der GST zusammenzuarbeiten;

e) das Kampfprogramm zur Teilnahme am Reservistenwett
bewerb auszuarbeiten, mit den gedienten Reservisten zu 
beraten und im Reservistenkollektiv beschließen zu las
sen, die gestellten Wettbewerbsaufgaben., zu präzisieren 
und den Reservistenwettbewerb ständig und zielstrebig 
zu führen;

f) eine .wirkungsvolle Arbeit mit den Offizieren d. R. zur 
Erfüllung der im § 3 getroffenen Festlegungen zu leisten 
und spezielle Maßnahmen zu ihrer militärpolitischen 
Qualifizierung durchzuführen;

g) in Zusammenarbeit mit den zuständigen Leitern öffent
lichkeitswirksam die Reservistenarbeit zu popularisie
ren und zu würdigen;

h) Einfluß zu nehmen auf die Realisierung der Förderungs- 
Verordnung im Betrieb, in der Einrichtung oder der Ge
meinde, vor allem hinsichtlich der Festlegungen zur be
ruflichen Förderung und Qualifizierung der gedienten 
Reservisten;

i) Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Betriebe, Ein
richtungen und Gemeinden gegenüber Familien, deren 
Väter Reservisten Wehrdienst leisten, zu fördern;

j) Maßnahmen der Betriebsleiter zur Betreuung der Fa
milien von aktiv dienenden Wehrpflichtigen, Abschieds- 
Veranstaltungen zur Einberufung sowie Maßnahmen zur 
Abholung der Armeeangehörigen am Tage der Entlas
sung aus dem aktiven Wehrdienst, zur Begrüßung und 
Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß und zur Ein
beziehung in die Reservistenarbeit zu unterstützen;

k) Rechenschaft über die geleistete Reservistenarbeit vor 
dem Leiter des Wehrkreiskommandos oder vor dem zu
ständigen Leiter, der Parteileitung der SED, der Gewerk
schaftsleitung der Betriebe und Einrichtungen, dem Rat 
der Gemeinde bzw. der Ortsparteileitung der SED ab
zulegen.

(2) Die Leitungen der Reservistenkollektive und. -gruppen 
haben das Recht:

a) den gedienten Reservisten Reservistenaufträge zu ertei

len und entsprechend § 5 Veranstaltungen durchzufüh- 
.ren;

b) mit staatlichen Leitern bzw. Leitungen oder Vorständen 
gesellschaftlicher Organisationen ihrer Betriebe, Einrich
tungen und Gemeinden zur Lösung der in den §§ 2 und 3 
gestellten Aufgaben zusammenzuarbeiten und ihnen Vor
schläge zur öffentlichen Würdigung der Arbeit der ge
dienten Reservisten zu unterbreiten;

c) an Beratungen der Leiter zu gesellschaftlichen Proble
men teilzunehmen, die eine Mitarbeit der gedienten Re
servisten erfordern;

d) im Rahmen der sozialistischen Partnerschaftsbeziehun
gen ihrer Betriebe, Einrichtungen und Gemeinden mit 
gedienten Reservisten der sozialistischen Bruderarmeen 
gemeinsame Maßnahmen durchzuführen und Erfahrun
gen auszutauschen;

e) zur Lösung von Aufgaben der Reservistenarbeit in Zu
sammenarbeit mit dem zuständigen Wehrkreiskommando 
Verbindungen zu Dienststellen der NVA, der Grenz
truppen der DDR, der Zivilverteidigung sowie der So
wjetarmee aufzunehmen;

f) über die Reservistenarbeit zu publizieren;
g) Vorschläge zur Auszeichnung und. Prämiierung verdien

ter Reservisten dem Wehrkreiskommando oder dem zu
ständigen Leiter bzw. den Leitungen oder Vorständen 
gesellschaftlicher Organisationen der Betriebe, Einrich
tungen und Gemeinden zu unterbreiten;

h) einen Nachweis über die zur Arbeit im Reservistenkol
lektiv unbedingt erforderlichen Angaben zur Person der 
gedienten Reservisten in Verbindung mit dem Kader
organ des Betriebes, der Einrichtung bzw. dem Bürger
meister der Gemeinde zu führen, Angaben über den ge
leisteten Wehrdienst sind nicht in die Nachweise aufzu
nehmen.

§ 9

Aufgaben und Rechte der zentralen Leitungen 
von Reservistenkollektiven

(1) Die zentralen Leitungen haben die Aufgabe:
a) die zuständigen Leiter bei der Wahrnehmung ihrer 

Pflichten zur Förderung der Arbeit mit den gedienten 
Reservisten zu unterstützen;

b) den Reservistenwettbewerb der Reservistenkollektive zu 
organisieren und zu führen, Erfahrungen der Reser
vistenarbeit auszutauschen und die Arbeit der Reser
vistenkollektive im Betrieb oder in der Einrichtung zu 
koordinieren;

c) eine wirkungsvolle Arbeit mit den Offizieren d. R. zur 
Erfüllung der im § 3 getroffenen Festlegungen zu lei
sten und in Abstimmung mit den Leitungen der Reser
vistenkollektive und -gruppen spezielle Maßnahmen zu 
ihrer militärpolitischen Qualifizierung durchzuführen.

(2) Die zentralen Leitungen haben das Recht:
— Reservistenaufträge zu erteilen und entsprechend § 5 Ver

anstaltungen durchzuführen;
— den zuständigen Leitern Empfehlungen zur Einbeziehung 

der gedienten Reservisten in die Lösung von Aufgaben der 
sozialistischen Wehrerziehung im jeweiligen Bereich sowie 
Vorschläge zur Popularisierung und Würdigung ausgezeich
neter Leistungen in der Reservistenarbeit zu unterbreiten.

§10
Aufgaben und Rechte der Reservistenbeiräte

(1) Die Reservistenbeiräte haben die Aufgabe:
a) den Leiter des Wehrkreiskommandos bei der Bestim

mung des Inhaltes der Reservistenarbeit, zu beraten und 
ihn bei der Organisation und Führung der Reservisten
arbeit im Territorium zu unterstützen;

b) im Aufträge des Leiters des Wehrkreiskommandos Auf-


